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Datum

Ankunft im Bad

Uhrzeit 

Verlassen d. Bads

Uhrzeit Name Vorname Straße, Haus-Nr. PLZ, Ort Telefon-Nr. Sonstiges

Pandemie-Registrierung
zur Speicherung der Kontaktangaben zwecks Nachverfolgung möglicher Infektionsketten

digitale DGfnB-Merkblätter, DGfnB-Infoblätter & DGfnB-Arbeitshilfen – 20.05.2020 – diese Veröffentlichung ist kostenfrei.         erstellt durch: Doris Habeck, DGfnB-Geschäftsstelle / Tim Köhler, DGfnB-Beisitzer, AK Planer

auf Basis der Verordnung über die Ausdehnung der Meldepflicht nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und § 7 Absatz 1 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes 

auf Infektionen mit dem erstmals im Dezember 2019 in Wuhan/Volksrepublik China aufgetretenen neuartigen Coronavirus ("2019-nCoV")

(1) Die Pflicht zur namentlichen Meldung nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Infektionsschutzgesetzes wird auf den Verdacht einer Erkrankung, die Erkrankung sowie den Tod in Bezug auf eine Infektion ausgedehnt, die durch das erstmals im Dezember 2019 in 

Wuhan/Volksrepublik China aufgetretene neuartige Coronavirus („2019-nCoV“) hervorgerufen wird. Dem Gesundheitsamt ist in Abweichung von § 8 Absatz 3 Satz 2 des Infektionsschutzgesetzes die Erkrankung in Bezug auf die in Satz 1 genannte Krankheit auch 

dann zu melden, wenn der Verdacht bereits gemeldet wurde. Dem Gesundheitsamt ist auch zu melden, wenn sich der Verdacht einer Infektion nach Satz 1 nicht bestätigt.

(2) Die Meldung des Verdachts einer Erkrankung in Bezug auf die in Absatz 1 Satz 1 genannte Krankheit hat nur zu erfolgen, wenn der Verdacht nach dem Stand der Wissenschaft sowohl durch das klinische Bild als auch durch einen wahrscheinlichen epidemio-

logischen Zusammenhang begründet ist. Die vom Robert Koch-Institut auf der Grundlage des § 4 Absatz 2 Nummer 1 des Infektionsschutzgesetzes veröffentlichte Empfehlung zu der in Absatz 1 Satz 1 genannten Krankheit ist zu berücksichtigen.

(3) Die Pflicht zur namentlichen Meldung nach § 7 Absatz 1 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes wird auf den direkten oder indirekten Nachweis des in Absatz 1 Satz 1 genannten Krankheitserregers ausgedehnt, soweit der Nachweis auf eine akute Infektion hinweist.

Name des Bades, Ort:

Die Daten sind ausschließlich für die Zwecke des Infektionsschutzes aufzubewahren, dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden und sind nach 3 Wochen unverzüglich zu 

löschen bzw. zu vernichten.

Die/der/* Betreiber/in/* hat den Namen und die Kontaktdaten jedes Gastes sowie den Zeitpunkt des Betretens und Verlassens der Einrichtung mit dessen Einverständnis zu dokumentieren und 

drei Wochen aufzubewahren, damit eine etwaige Infektionskette nachvollzogen werden kann; ein Gast darf nur eingelassen/bedient werden, wenn er mit der Dokumentation einverstan-

den ist. 

         Sofern die Kontaktdaten nicht elektronisch erfasst werden, trägt beim Besuch des Bades mit einer Gruppe von Personen (z. B. Familie) NUR EINE der Personen die Angaben 

         zu ALLEN Personen ein! Dies trägt zum Schutz vor einer Schmierinfektion über die Oberfläche des Schreibgeräts bei.!

© Jede Art der Vervielfältigung, auch auszugsweise sowie Verkauf, ist nur mit Genehmigung der Deutschen Gesellschaft für naturnahe Badegewässer e.V. gestattet.


